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1    Rechtsgrundlagen 
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2019 
(GVBI. S. 408) 

    

1.5  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2019 (GVBl. 
S. 737) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) 

    

1.7  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.02.2020 (GVBl. S. 34) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zei-
chenerklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet (zulässige Art der baulichen Nutzung) 

Zulässig sind:  

− Wohngebäude 

− die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften  

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke  

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein 
zulässig wären, sind nur ausnahmsweise zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO):  

− nicht störende Handwerksbetriebe 

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden könnten, werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO):  

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

− Anlagen für Verwaltungen 

− Gartenbaubetriebe 

− Tankstellen (Ausnahmsweise können Elektro-Tankstellen als 
einzelne Ladesäulen im Sinne von Tankstellen oder nicht stören-
den Gewerbebetrieben zugelassen werden (§ 1 Abs. 9 
BauNVO).) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.2  GR .... m2 

 

 Maximal zulässige Grundfläche bezogen auf die jeweilige über-
baubare Grundstücksfläche in Verbindung mit eventuell festgesetz-
ten Abgrenzungen von unterschiedlichem Maß der Nutzung. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 BauNVO; 
Nr. 2.6. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

WA 
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2.3  Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Grundflä-
che  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %) um 
weitere 60 % überschritten werden, sofern es sich bei der zuletzt 
genannten Überschreitung ausschließlich um folgende Anlagen han-
delt:   

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht vollflächig ver-
siegelte Zufahrten; 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO; 

− bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  GH .... m ü. NN 

 

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.5  WH .... m ü. NN 

 

 

 Maximal zulässige Wandhöhe über NN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäudehöhe 
(GH ü. NN und WH ü. 
NN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für Gebäudeteile 
des Hauptgebäudes, die für die Abwehr gegen Wetter-Einflüsse er-
forderlich sind (z.B. Dach einschließlich Dachüberstände) sowie für 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, Elektrizität).  

Die GH ü. NN wird an der höchsten Stelle der Dachkonstruktion ge-
messen.  

Die WH ü. NN wird am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit 
der Dachhaut (außen) gemessen. Sofern sich in diesem Bereich 
Brüstungen oder Geländer befinden ist an deren Oberkanten zu mes-
sen, sofern sie nicht überwiegend transparent ausgeführt sind (z.B. 
dünne Gitterstäbe, transparentes Glas).  
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Bei deutlich untergeordneten Abschnitten von Außenwänden bleibt 
eine Überschreitung der WH ü. NN unberücksichtigt, sofern diese 
Abschnitte zum Gebäude hin zurückspringen. Überschreitungen der 
WH ü. NN durch Bauteile wie Zwerchgiebel oder Widerkehre bleiben 
unberücksichtigt, sofern evtl. getroffene Vorschriften zu den genann-
ten Bauteilen eingehalten bleiben.  

Bei Gebäuden, die im Bereich von zwei verschiedenen der jeweiligen 
Festsetzungen zur Gebäudehöhe liegen (durch Nutzungskette ge-
trennt) ist entsprechend der Lage des Gebäudes zu interpolieren. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

    

2.8    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.10    Haupt-Firstrichtung für das Dach des Hauptgebäudes; zulässige 
Abweichung: max. 15°; die eingezeichneten Firstrichtungen be-
ziehen sich auf die jeweilige überbaubare Grundstücksfläche und 
sind dort an jeder Stelle zulässig; bei mehreren sich kreuzenden 
Symbolen gelten diese alternativ. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.11    Umgrenzung von Flächen für Garagen (gilt auch für offene Gara-
gen, Carports); Garagen sind nur innerhalb dieser Flächen (und in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

E 

GA 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.12  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen au-
ßerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Ga-
ragen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.13  E... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohngebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

2.14    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.15    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, Stell-
plätze, Randflächen (z.B. Schotter-Rasen, Rasenpflaster etc. 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.16    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.17    Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.18  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

4,75 



 
 Markt Scheidegg    Bebauungsplan "Littenbühl" 

Textteil mit 54 Seiten, Fassung vom 22.07.2020 Seite 8 

2.19  Ableitung von Nieder-
schlagswasser in den pri-
vaten Grundstücken, Ma-
terialbeschaffenheit ge-
genüber Niederschlags-
wasser  

 
 

 Auf dem Grundstück aus versiegelten Flächen anfallendes Regen-
wasser muss über eine Kombi-Zisterne mit mindestens 4 m³ Rück-
haltevolumen und ca. 2 m³ Speichervolumen abgeleitet werden. 
Diese muss in jedem Fall eine selbsttätige, gedrosselte Entleerung 
(ca. 1l/s) des Rückhaltevolumens nach Abklingen des Regenereig-
nisses in den Regenwasserwasserkanal aufweisen. 

Die Rückstauhöhe in den Anschlusskanälen ist der fertigen Stra-
ßenhöhe gleichzusetzen. Hausanschlüsse sind gegen Rückstau ab-
zusichern. 

Die Straßenentwässerung leitet über Straßeneinlaufschächte in den 
neu zu bauenden Regenwasser-Stauraumkanal ein, das gesam-
melte Regenwasser wird gedrosselt dem Vorfluter (Rickenbach) zu-
geführt. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Be-
schichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt 
werden.  

Es besteht keine Möglichkeit z.B. Ringdrainagen auf Kellersohlen-
höhe an eine Vorflut anzuschließen. Gegebenenfalls sind die Kel-
lerwände als „weiße Wanne“ herzustellen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf den privaten Grundstücken 
Hebeanlagen zur Entwässerung erforderlich sind. 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.20    Öffentliche Grünfläche als Spielplatz  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.21    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.22    Öffentliche Grünfläche als Wegbegleitgrün  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 



 
 Markt Scheidegg    Bebauungsplan "Littenbühl" 

Textteil mit 54 Seiten, Fassung vom 22.07.2020 Seite 9 

2.23  Außenbeleuchtung und 
Photovoltaik in den priva-
ten Grundstücken 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte LED-Lampen oder 
nach dem Stand der Technik vergleichbar insektenschonende Lam-
pentypen zulässig. Die maximale Lichtpunkthöhe beträgt 4,50 m 
über der Oberkante des endgültigen Geländes. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % po-
larisiertes Licht reflektieren (d.h. je Solarglass-Seite 3 %). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.24  Bodenbeläge in den pri-
vaten Grundstücken 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließlich was-
serdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasen-
fuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kiesflä-
chen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.25  Landschaftsgerechte Gar-
tengestaltung 

 Die privaten Grundstücke sind entsprechend des landschaftlichen 
Umfeldes wie folgt zu gestalten und einzugrünen: 

Bereiche, die mit Nebenanlagen bedeckt sind, die nicht baukon-
struktiver Art sind (z.B. befestigte Flächen wie Parkplätze, Wege und 
Zufahrten, Terrassen etc., also keine Geräteschuppen etc.) müssen 
optisch gegliedert werden (z.B. Platten, Steine mit Fugen). 

Für Bereiche, die frei von Nebenanlagen sind gilt:  

− Sie müssen überwiegend begrünt sein.  

− Mindestens diejenigen Flächenanteile, die nach vollständiger 
Ausschöpfung der festgesetzten Maßgaben für die Grundfläche 
(zulässige Grundfläche bzw. Grundflächenzahl einschließlich al-
ler Überschreitungsmöglichkeiten) verbleiben müssen flächen-
deckend dauerhaft begrünt werden. 

− Bereiche, die mit Kies, Schotter oder sonstigem nichtorgani-
schem Material bedeckt sind und einen Pflanzendeckungsgrad 
von weniger als 20% aufweisen sind unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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2.26    Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erheblich 
verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden 
dürfen 

Der Einsatz von Festbrennstoffen (z.B. Holz, Kohle usw.) in Zentral-
heizungsanlagen ist unzulässig. Der Einsatz von Festbrennstoffen 
in Einzelöfen (z.B. Kachelöfen, Heizungsherde, Kaminöfen) und of-
fenen Kaminen darf nur gelegentlich durchgeführt werden. Ausge-
nommen von diesen Vorschriften sind Festbrennstoffe in Form von 
Pellets aus naturbelassenem Holz entsprechend 
DIN EN ISO 17225 - 2 Ausgabe September 2014 oder Holzpellets 
mit gleichwertiger Qualität. Nach Auffassung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz liegt ein ge-
legentlicher Betrieb dann vor, wenn die Benutzung nicht häufiger 
als 4-5-mal pro Monat erfolgt. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 und Abs 6 BauGB; Nr. 15.7. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.27    Zu pflanzender Baum 1. Wuchsklasse als Baum über 15 m 
Höhe, verbindlicher Standort, der innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind ausschließlich 
Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flä-
chen/privaten Grundstücken" zu verwenden.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.28    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
verbindlicher Standort, der innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind ausschließlich Gehölze 
aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen/pri-
vaten Grundstücken" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.29    Zu pflanzender Baum 1. Wuchsklasse als Baum über 15 m 
Höhe, variabler Standort innerhalb der öffentlichen Grünfläche; es 
sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in 
den öffentlichen Flächen/privaten Grundstücken" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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2.30    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
variabler Standort innerhalb der öffentlichen Grünfläche; es sind 
ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen/privaten Grundstücken" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.31  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen/ 
privaten Grundstücken 

 Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische Bäume und 
Sträucher aus der u. g. Pflanzliste zu verwenden.  

− Auf den Grundstücken des Gebäudetyps 2 sind Bäume der 
1. Wuchsklasse unzulässig. 

− Auf max. 5 % der privaten Grundstücksfläche sind auch Sträu-
cher zulässig, die nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, 
(z.B. Ziersträucher, Rosen-Züchtungen).  

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laub-
gehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 
13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genannten 

    

 

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Sand-Birke Betula pendula 
   Moor-Birke Betula pubescens 
   Walnussbaum Juglans regia 
   Silber-Pappel Populus alba 
   Schwarz-Pappel Populus nigra 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Trauben-Eiche Quercus petraea 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Winter-Linde Tilia cordata 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   
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   Obsthochstämme (ausschließlich Schalen- u. 
Steinobst sowie nicht oder nur in geringem 
Maße Feuerbrand gefährdetes Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     

   Sträucher  

   Berberitze Berberis vulgaris 
   Kornelkirsche  Cornus mas 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Alpen-Heckenkirsche Lonicera alpigena 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Kriech-Rose Rosa arvensis 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Hecht-Rose Rosa glauca 
   Zimt-Rose Rosa majalis 
   Alpen-Rose Rosa pendulina 
   Bibernell-Rose Rosa pimpinellifolia 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Apfel-Rose Rosa villosa 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.32    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 
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2.33    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Littenbühl" des Markt Scheidegg  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

3.1  Inkraftsetzung der Ab-
standsflächen 

 Es gilt die Satzung zur Bemessung der Abstandsflächentiefe (Ab-
standsflächensatzung) des Marktes Scheidegg in ihrer jeweils aktu-
ellen Fassung. 

(Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) (Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

    

3.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von 
Hauptgebäuden. Für untergeordnete Bauteile dieser Dächer (z.B. 
Gaupen, Zwerchgiebel) sind andere Dachformen zulässig. Unterge-
ordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der 
Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegen-
überliegenden Hauswände, einnehmen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.3  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

− Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen 
(höhenmäßig versetzter First) sind nur im Typ 2 zulässig; sie 
werden auf max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante 
Teil-First zu Oberkante Teil-First) beschränkt. 

− Bei Anbauten an das Hauptgebäude können geneigte Dach-
Ebenen von den darüber liegenden Dach-Ebenen abgesetzt wer-
den, sofern sie mit ihrer höchsten Seite vollständig mit der Fas-
sade des Hauptgebäudes verschneiden ("angepultetes Dach"); 
die Grundfläche eines einzelnen Anbaus darf 50 m2 und die 
Summe dieser Anbauten für ein Haus max. 25% der gesamten 
Grundfläche des Hauses nicht überschreiten.  

− Geneigte Dachebenen quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die 
Firstlinie schneiden (Krüppelwalm) sind unzulässig. 

 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Typenschablonen) 
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3.4  Dachneigungen für Haupt-
gebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform sind folgende 
Dachneigungen einzuhalten:  
 
SD:  18 - 36 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizontalen zu messen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.5  Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie 

 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaik-Anlagen) sind parallel zur jeweiligen Dachfläche zu 
montieren. Dabei ist ein Überstehen bis max. 0,40 m zulässig.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.6  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 7,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (frei stehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

 (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.7  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 26° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 5,00 m 
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− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
stand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der je-
weiligen Giebelseite: 1,25 m (frei stehende Bauteile wie Stützen 
etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben unbe-
rücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

 (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.8  Mindestdachüberstand  Der Mindestdachüberstand (Abstand zwischen Außenkante der Au-
ßenwand und Außenkante des am weitesten überragenden Bauteils  
des überstehenden Daches, waagrecht gemessen) bei geneigten 
Dächern bei Hauptgebäuden beträgt an allen Seiten 0,50 m. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.9  Materialien für die Dach-
deckung 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von Hauptgebäuden ab einer 
Dachneigung von 24 ° sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige 
Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Betondach-
steine etc.) zulässig.  

Für geneigte Dächer von Hauptgebäuden unter einer Dachneigung 
von 24 ° ist darüber hinaus eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Gewinnung von Son-
nenenergie dienen, sind darüber hinaus Materialien zulässig, die 
für diese Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) zum 
Zeitpunkt der Errichtung üblich bzw. erforderlich waren. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind in jedem Fall andere Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.10  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer.  
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Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.11  Geländeveränderungen 
in den privaten Bau-
grundstücken 

 

 Für den an die Straße angrenzenden Bereich des Grundstückes gilt:  

− bis zu einer Tiefe von 5,00m senkrecht von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus gemessen ist das Gelände so weit wie möglich 
an die Oberkante des jeweils benachbarten Straßenverlaufes 
anzupassen; 

− Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur zulässig, wenn sie 
dazu dienen, das Grundstück verkehrlich zu erschließen oder 
eine Angleichung an die bereits bestehende Geländesituation 
der Nachbargrundstücke zu ermöglichen;  

Für den straßenabgewandten Bereich des Grundstückes gilt:  

− bei vom Gebäude weg ansteigendem Gelände sind Abgrabungen 
zum Nachbargrundstück hin nur zur Erlangung einer ausrei-
chenden Belichtung und Belüftung in Bezug auf maximal eine 
Geschoßebene zulässig; 

− bei vom Gebäude weg abfallendem Gelände sind Abgrabungen 
zum Gebäude hin nur zulässig, um einer gegenüber dem natür-
lichen Gelände bereits teilweise frei liegenden Geschoßebene ei-
nen angemessenen ebenerdigen Zugang zu ermöglichen; 

− bei vom Gebäude weg abfallendem Gelände sind Anböschungen 
zum Nachbargrundstück hin nur zulässig, wenn speziell zur 
freien Landschaft hin keine Böschungslinie bzw. Stützkonstruk-
tion entsteht, die den Ortsrand aus landschaftsoptischer Sicht 
beeinträchtigen würde.  

Für den Bereich zwischen den privaten Grundstücken (von der 
Straße wegführende Grundstücksgrenzen) gilt:  

− bei einem merklichen Geländeversatz aufgrund des natürlichen 
Gefälles entlang der Straße sind Böschungsmaßnahmen zuläs-
sig; 
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− von den beiden benachbarten Grundstücken müssen die jewei-
ligen Geländeveränderungen in einem ähnlichen Neigungswin-
kel erfolgen (Anböschung gleich Abgrabung). 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO/) 

    

3.12  Anzahl der Stellplätze in 
den privaten Grundstü-
cken  

 Abweichend zur bestehenden Stellplatzsatzung beträgt die Anzahl 
der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohneinheit zwei. Für andere 
Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vorschriften unbe-
nommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

    

3.13  Abstand zwischen Gara-
gen und Verkehrsflächen 

 Bei Garagen ohne direkte, freie Zufahrtsmöglichkeit ist ein Stau-
raum mit folgenden Eigenschaften herzustellen:  

− Tiefe zwischen Garagenzufahrt (z.B. Außenkante Garagentor) 
und öffentlicher Verkehrsfläche bei Garagen ohne automatischen 
Schließmechanismus mind. 5,00 m; 

− keine Einfriedung (z.B. Gartentor, Pfosten etc.) zwischen Gara-
genzufahrt und öffentlicher Verkehrsfläche. 

 (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO ) 

    

3.14  Stützkonstruktionen  Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen der Baugebiete sind 
nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. ge-
genüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topografie 
erforderlich sind. Sie sind  

− optisch zu gliedern, d.h. als Stützkonstruktionen mit Abstufun-
gen auszuführen, bei denen die Höhe der einzelnen Stufen 
0,50 m nicht überschreitet und  

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebe-
wesen durchlässig ist (z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, 
Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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4    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

4.1  Wasserschutzgebiet 
(Schutz-Zone III B) 

 Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Littenbühl" 
liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes "Scheidegg/Lindenberg 
i. Allgäu", Schutz-Zone III B. 

Hinweis: Die Grenzen des Wasserschutzgebietes liegen außerhalb 
des Planausschnittes.  

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 10.3. PlanzV) 
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5    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

5.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

5.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

5.3  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

5.4    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

5.5    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

5.6    Begrenzungslinie für Rad- und Fußweg; äußere Umgrenzung.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

5.7  Artenschutz  Um eine Beeinträchtigung der Amphibienarten des nördlich befindli-
chen Feuchtbiotops zu vermeiden sind Vermeidungsmaßnahmen um-
zusetzen: 

− Es ist nicht auszuschließen, dass insbesondere Jungtiere nach 
dem Verlassen des Gewässers durch das Plangebiet wandern. Die 
Durchlässigkeit von Einfriedungen für Kleintiere muss daher auch 
nach Umsetzung des Vorhabens gewährleistet werden (sockellos, 
bodennaher Freiraum).  

 
709 

710 
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− Zur Vermeidung einer Tötung von Individuen während der Bau-
phase ist das Plangebiet nach Nordwesten hin durch einen Am-
phibienzaun abzusichern, so dass keine Tiere in die Baufelder ge-
langen.   

Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe artenschutzrechtlicher 
Kurzbericht vom 15.04.2020. 

    

5.8    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier: kartiertes Biotop nach § 30 BNatSchG "Kleiner Weiher 
mit Verlandungsvegetation westlich Scheidegg", außerhalb des Gel-
tungsbereiches (siehe Planzeichnung) 

    

5.9  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten  
hinsichtlich des Feuer-
brandes  

 Obstbaumsorten, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger für 
den Feuerbrand sind, können beim Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachgebiet 
Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Apfel-Sorten gelten 
nicht als Überträger des Feuerbrandes: Bittenfelder, Rheinischer 
Bohnapfel und Welschisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Rewena und 
Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund ihrer besonde-
ren Anfälligkeit für die Feuerbrand-Krankheit sollten Birnen und Quit-
ten grundsätzlich nicht angepflanzt werden. 

    

5.10  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund erhöhter Stoff-
gehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, einge-
schränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte deshalb 
weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die tatsächlichen 
Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Verwertbarkeit vor 
Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll sichergestellt wer-
den, dass eventuell anfallendes geogen belastetes Bodenmaterial 
nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert oder wiederauf-
gebracht wird und dort die Bodenfunktionen nachteilig verändert. 
Durch das Verschlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 BBodSchV 
in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Verlagerung von Bo-
denmaterial nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. Weitere Anforde-
rungen an das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial regelt 
§ 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige Hinweise zur 
Verwertung von Bodenmaterial in der DIN 19731. 
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Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Boden-Aushub zu vermeiden, sollten die Bauherren eine Überprü-
fung durch ein Fachbüro durchführen lassen. Beim Entsorgungsweg 
von überschüssigem Aushubmaterial sind die rechtlichen und techni-
schen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung 
von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie 
DepV) maßgeblich. 

Um Bauverzögerungen und Mehrkosten zu vermeiden sowie die 
durch die Neubauten verloren gegangenen Bodenfunktionen teil-
weise wieder herstellen zu können, wird empfohlen, mit ausreichen-
dem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn eine Massenbilanz "Boden" 
mit Verwertungskonzept sowie für die Ausführungsplanung ein Bo-
denschutzkonzept zu erstellen. Oberstes Ziel hierbei ist die Vermei-
dung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenma-
terial innerhalb der Baufläche. Außerdem sollte während der Bau-
phase eine bodenkundliche Baubegleitung einschließlich Boden-
schutzkonzept, gemäß DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben" vorgesehen werden. 

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731 ist vor Be-
ginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücksfläche 
der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss 
der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch Bauma-
schinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert wer-
den. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 
2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmaterial ist unter 
Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entstehungsort oder 
ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurich-
ten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten Berei-
che unterbunden wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorgese-
hen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festgesetzten 
Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation des 
Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängliche 
Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Idealfall 
sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flächen, 
die nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche Anlage 
vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur Gestaltung 
der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leitfaden zur 
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Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu fin-
den. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens ge-
achtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzubeu-
gen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungsver-
hältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 

    

5.11  Barrierefreies Bauen  Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte durch 
den Bauherrn die Möglichkeit der Umsetzung barrierefreier Wohnun-
gen in den Erdgeschoßen der geplanten Gebäude geprüft und in Be-
tracht gezogen werden. 

    

5.12  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk der 
DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Das Planungsgebiet ist mit einer ausreichenden Löschwasserversor-
gung entsprechend DVGW 405 auszustatten. Die Löschwassermenge 
muss mind. 96 m³/h über 2 h betragen. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen werden. 
Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 80-100 m nicht über-
schreiten. 

Sollte die Löschwassermenge von mind. 96m³/n über 2 h über die 
öffentliche Trinkwasserversorgung nicht gewährleistet sein, sind un-
terirdische Löschwasserbehälter vorzusehen. Diese Maßnahme ist vor 
dem Einbau mit der Kreisbrandinspektion abzustimmen. Die Erschlie-
ßungsplanung der Löschwasserversorgung für das Plangebiet (An-
zahl, Lage, Art der Hydranten) ist mit der örtlichen Feuerwehr vor 
dem Herstellungsbeginn abzustimmen. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasserver-
sorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, sollten 
für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser (z.B. Zis-
terne) vorhalten.  
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5.13  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scher-
ben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
(Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und 
der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter 
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter 
der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fund-
ort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverän-
dert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestat-
tet. Zu verständigen ist das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zuständige Untere Denk-
malschutzbehörde. 

In den Bereichen von Stich- und Einbahnstraßen behält sich der 
Markt Scheidegg vor, die Entleerung der Müllbehälter gesammelt an 
einem Standort durchführen zu lassen. 

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öffent-
lichen/privaten Fläche zu installieren. Der Markt Scheidegg behält 
sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erfor-
derliche Vereinbarungen vor.  

Im Rahmen der Ausführung der Erschließungsanlage werden in den 
maßgebenden Bereichen Höhenfixpunkte (Nägel) eingebracht. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschließungs-
Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikationskabel 
vorzusehen.  
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Die Grundstücke werden mit einem Anschluss an das Erdgasnetz ver-
sehen. Im Sinne einer schadstoffarmen Energie-Erzeugung sollte von 
diesem Anschluss Gebrauch gemacht werden. 

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flächen 
für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die Schächte 
sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizuhalten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist 
mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-Im-
missionen (z.B. durch Ausbringen von Flüssigdüngung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

    

5.14  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen er-
geben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, unter-
schiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder der Markt Scheidegg 
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

5.15  Lesbarkeit der Plan-
zeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorgeschla-
gene Grundstücksgrenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der zugeordneten 
Farbe und damit auch über festgesetzte Nutzungsketten hinweg. 
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6  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737),  
Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2019 (GVBI. S. 408), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) hat der Marktgemeinderat des Marktes Scheidegg den Bebauungsplan 
"Littenbühl" in öffentlicher Sitzung am 29.07.2020 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Littenbühl" ergibt sich aus dessen zeichnerischem Teil 
vom 22.07.2020. 

 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Littenbühl" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 22.07.2020. Dem Be-
bauungsplan wird die Begründung vom 22.07.2020 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 
von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen 
bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig die Vorschriften nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet.  

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Littenbühl" des Markt Scheidegg tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Be-
bauungsplanes "Littenbühl" im Wege der Berichtigung angepasst. 
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Scheidegg, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(U. Pfanner, 1. Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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7  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

7.1  Allgemeine Angaben 

7.1.1  Zusammenfassung 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich am westlichen Ortsrand des Hauptortes Scheidegg. Im 
Süden und Osten grenzt das Plangebiet an bestehende Wohnbebauung an. Im Norden und Westen 
befinden sich landwirtschaftliche Flächen. 

  Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes er-
folgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB.  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Littenbühl" im beschleunigten Verfahren erfolgt 
(gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Littenbühl" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich am westlichen Ortsrand des Hauptortes Scheidegg. Im 
Süden und Osten grenzt das Plangebiet an bestehende Wohnbebauung an. Im Norden und Westen 
befinden sich landwirtschaftliche Flächen.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn.  134/11; 
140/3 (Teilfläche) und 144, Gemarkung Scheidegg. 

 

7.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

7.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von der Westallgäuer Hügel-Landschaft geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Darüber hinaus 
sind keine herausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist eine starke Hanglage auf. Die überwie-
genden Teile des Geländes sind nach Osten steigend. Der höchste Punkt des Plangebiets liegt an 
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der südöstlichen Grenze des Geltungsbereichs auf einer Höhe von 818m ü. NN; der tiefste Punkt 
befindet sich im nördlichen Randbereich auf einer Höhe von ca. 802m ü. NN. 

 
7.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der 
Marktgemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. 
Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es dem Markt Scheidegg nicht möglich dieser 
Nachfrage gerecht zu werden. In der Marktgemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäu-
deleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage 
nach Wohngrundstücken decken könnten. Dem Markt erwächst daher ein Erfordernis bauleitplane-
risch steuernd einzugreifen. 

 

7.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2018 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Hei-
mat, maßgeblich: 

 

 − − 1.1.1 In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind wei-
terzuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

 − − 1.1.2 Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teil-
räumen ist nachhaltig zu gestalten. 

Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belast-
barkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten 
eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebens-
grundlagen droht. 

 − − 1.2.1 Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsent-
wicklung, zu beachten. 

    
 − − 2.2.1 und An-

hang 2 "Struk-
turkarte" 

Festlegung des Marktes Scheidegg als allgemeiner ländlicher Raum. 
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 − − 3.2 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenzi-
ale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

 − − 3.3 Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
einheiten auszuweisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 

− auf Grund der Topografie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tan-
gierender Hauptverkehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeinde-
gebiet nicht vorhanden ist, 

− ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Ausschluss von Einzelhandelsnut-
zungen an einer Autobahnanschlussstelle oder an einer Anschlussstelle ei-
ner vierstreifig autobahnähnlich ausgebauten Straße oder an einem Gleis-
anschluss ohne wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschafts-
bilds geplant sowie kein geeigneter angebundener Alternativstandort vor-
handen ist, 

− ein Gewerbe- oder Industriegebiet, dessen interkommunale Planung, Re-
alisierung und Vermarktung rechtlich gesichert sind, unter Ausschluss von 
Einzelhandelsnutzungen ohne wesentliche Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbilds geplant sowie kein geeigneter angebundener Alter-
nativstandort vorhanden ist, 

− ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf 
einen unmittelbaren Anschluss an eine Autobahnanschlussstelle oder de-
ren Zubringer oder an eine vierstreifig autobahnähnlich ausgebaute Straße 
oder auf einen Gleisanschluss angewiesen ist, 

− ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha 
aus Gründen der Ortsbildgestaltung nicht angebunden werden kann, 

− von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben er-
richtet und betrieben werden sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, ins-
besondere durch Luftverunreinigungen oder Lärm einschließlich Verkehrs-
lärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden, 

− militärische Konversionsflächen oder Teilflächen hiervon mit einer Bebau-
ung von einigem Gewicht eine den zivilen Nutzungsarten vergleichbare 
Prägung aufweisen, 

− in einer Fremdenverkehrsgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jün-
geren Vergangenheit durch eine Beherbergungsnutzung geprägten Stand-
ort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds erweitert oder errichtet werden kann oder 
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− eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus die-
nende Einrichtung errichtet werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen 
Standortanforderungen oder auf Grund von schädlichen Umwelteinwirkun-
gen auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht angebunden werden kann. 

    
 

  Zu Ziel 3.2 Potenziale der Innenentwicklung: Der Markt Scheidegg hat sich im Rahmen der Planung  
mit der vorrangigen Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung auseinandergesetzt. Innerhalb 
des Marktgemeindegebietes wurden unbebaute Flächen, für die Baurecht besteht; Möglichkeiten 
der Nutzung leerstehender und untergenutzter Gebäude und Baulücken, Brachen und Konversions-
flächen im Innenbereich untersucht. Die Ergebnisse dieser Prüfung hat der Markt anhand einer 
Tabelle zusammengestellt. Die entsprechenden Grundstücke befinden sich überwiegend im 
Hauptort Scheidegg sowie im Ortsteil Lindenau. Größtenteils handelt es sich bei den Grundstücken 
um private Bauplätze. Schließlich hat der Markt sich mit den Möglichkeiten der Nachverdichtung 
auseinandergesetzt. Auf einzelnen Grundstücken ist eine Nachverdichtung möglich. Es wurden be-
reits drei Bauvoranfragen gestellt bzw. es soll zum Verkauf von zwei Grundstücken kommen. Ge-
mäß der Auslegungshilfe zur Flächenschonung bei Ausweisung neuer Siedlungsflächen für Wohnen 
und Gewerbe (Stand 07.01.2020) hat der Markt zunächst die bestehenden Flächenpotenziale im 
Marktgemeindegebiet untersucht, die für die Umsetzung von Wohnbebauung in Frage kommen. 
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan (Fassung vom 
18.01.2001) sind neun neue Wohnbauflächen hinzu gekommen (W 1-W 9), für die bislang kein 
Bebauungsplan besteht. Die Flächen W 1, W 3, W 4, W 5 und W 7 sind bislang zwar noch unbebaut, 
werden jedoch derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt und stehen dem Markt daher nicht 
zur Verfügung. Die Flächen W 6 und W 8 sind teilweise bereits bebaut. Der übrige Teil der Flächen 
stehen dem Markt allerdings kurz- bis mittelfristig nicht zur Verfügung, da diese im Eigentum 
Dritter stehen. Die Fläche W 9 ist noch unbebaut, steht dem Markt ebenfalls nicht zur Verfügung, 
da die Fläche im Eigentum Dritter steht. Bei der Fläche W 2 handelt es sich um die aktuelle Pla-
nung. Im Flächennutzungsplan wird die westliche Fläche des Geltungsbereichs als Wohnbaufläche 
dargestellt. Die vorliegende Planung wird somit aufgestellt, da im Markt Scheidegg weder Wohn-
bauflächen im Flächennutzungsplan noch Potenziale der Innenentwicklung zur Verfügung stehen. 

Hinsichtlich des Bedarfs ist anzumerken, dass eine Mindestanzahl von 13 Wohnungen und eine 
Maximalanzahl von 32 Wohnungen durch die Planung ausgelöst wird. Die Bevölkerungszahlen von 
Scheidegg lassen für die kommenden Jahre bis 2031 pro Jahr ein Zuwachs von 10 Menschen 
erwarten. Die Bevölkerungsvorausrechnung für den Landkreis Lindau nimmt bis 2038 einen An-
stieg von 0,1 % an. Aus diesen Zahlen lässt sich ableiten, dass mit einem Bevölkerungszuwachs in 
den kommenden Jahren zu rechnen ist und der Bedarf mit Hilfe der Planung gedeckt werden muss. 
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  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 
der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

 

 − − A II 2.2 Das Alpengebiet, die Iller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodensee-
raum sowie das Iller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung 
und ihrer Erholungsqualität erhalten bleiben. 

 − − A III 3 Bestimmung des Marktes als Kleinzentrum 

 − − B I 1.1 Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen zur 
Erhaltung und Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für die 
dortige Bevölkerung und als bedeutender Erholungsraum gesichert werden. 

 − − B V 1.2 In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung 
stattfinden. Eine über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende 
Entwicklung ist in der Regel in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten 
zulässig. 

 − − B V 1.3 Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in 
besonders exponierte Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken 
vor allem im Süden und Westen der Region entgegengewirkt werden.  Zur 
Eingrenzung des Flächenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Bau-
landreserven und leer stehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in 
den Siedlungsgebieten vorgenommen werden. Einer Zersiedelung der Land-
schaft soll entgegen gewirkt werden. Neubauflächen sollen möglichst in An-
bindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. 

 − − B V 1.7 Die Städte und Dörfer sollen in allen Teilen der Region in ihrer Funktion, Struk-
tur und Gestalt erhalten, – wo erforderlich – erneuert und weiterentwickelt 
werden. Dabei soll auf gewachsene und landschaftstypische Dorfstrukturen 
und Ortsbilder besondere Rücksicht genommen werden. 

 − − B V 2.3 Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung überwie-
gend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) freigehal-
ten wird. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich weder im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet noch inner-
halb eines regionalen Grünzugs. 
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  Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes für die Wasserversor-
gung Scheidegg und Lindenberg in der Schutzzone III B, in welcher Wohnbauvorhaben grundsätz-
lich zugelassen sind. Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung (WSG-VO) vom 16.08.2005 
sind dabei zu beachten. 

  Die Der Markt Scheidegg verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integrierten 
Landschaftsplan (Fassung vom 18.01.2001). Im Flächennutzungsplan wird die westliche Fläche 
des Geltungsbereiches bereits als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Im östlichen Teil befindet sich 
eine Ortsrandeingrünung sowie eine Darstellung als Einzelgehölz, Gehölzgruppen, Hecken, Feld-
gehölze und Ufergehölze. Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Ein-
stufungen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nur teilweise übereinstim-
men, werden die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Berichtigung gem. 
§ 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
7.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung 

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, die planungsrechtliche Grundlage für die Schaffung von 
Wohnraum zu ermöglichen. Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der 
vorhandenen Siedlungsstruktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist 
es darüber hinaus, bei möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für 
die Bevölkerung zu schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situ-
ationen zu beeinträchtigen. 

  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungs-Termines gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonde-
ren auf die Belange des Städtebaus und die Belange des Orts- und Landschaftsbildes eingegangen. 
Der oberhalb und südlich des Plangebiets gelegene Fußweg soll erhalten bleiben und zudem soll 
von dort aus nach wie vor ein freier Blick in die Landschaft ermöglicht werden, die ist auch bei der 
Höhenentwicklung zu beachten. Aufgeständerte Solaranlagen sollen vermieden werden. In der 
hangseitigen Häuserreihe sollen maximal drei Wohnungen pro Einzelhaus zulässig werden, in der 
topographisch gelegenen unteren Reihe nur maximal zwei Wohnungen. Darüber hinaus wurde auf 
die Belange des Immissionsschutzes hingewiesen. Aufgrund der starken Hanglage des Plangebietes 
kann es bei der Verbrennung von Festbrennstoffen zu einer Verfrachtung von luftverunreinigenden 
Emissionen wie z.B. Kohlenmonoxid, Stickoxiden oder Staub, aus dem Bereich der niedriger gele-
genen Gebäude in die höher gelegenen Gebäude und bei Inversionswetterlage in die umgekehrte 
Richtung kommen. Zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen sollen daher Maßnah-
men getroffen werden. 
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  Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Sinne des § 1a Abs. 
2 BauGB wurde von der Verwaltung geprüft. Hierzu wurde eine Ermittlung zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung erstellt. Diese ist der Begründung als Anlage (s. Anlage 1) beigefügt. Im 
Ergebnis stellen die Potenziale der Innenentwicklung keine Alternative zur Planung dar. 

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan").  

Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich ab-
schließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Verein-
fachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den jeweils geltenden Vor-
schriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Genehmigungsfreistellung gem. Art. 58 
BayBO).  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Littenbühl" erfolgt im so genannten beschleunigten Verfah-
ren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Gründen möglich:  

− die zulässige Grundfläche liegt unter 10.000 m² überbaubarer Grundfläche 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab. 

 
7.2.5  Räumlich-strukturelles Konzept 

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt auf eine sinnvolle Ergänzung und Abrundung der angren-
zenden Siedlungs-Struktur ab. Dabei werden an den maßgeblichen Stellen Öffnungen und Ver-
knüpfungen zur Landschaft hin vorgesehen. Der geplante Straßenverlauf mit Anschluss an den 
"Alemannenweg" erlaubt eine angemessene Erschließung des Plangebiets. Auf die Umsetzbarkeit 
von alternativen Formen der Energiegewinnung wird geachtet. Eine verbindliche Ausrichtung aller 
Gebäude in Ost-West-Richtung ist jedoch aus städtebaulichen Gründen nicht sinnvoll. Die Firstrich-
tung soll parallel zu den Höhenlinien festgesetzt werden. Durch die erhöhte Wärmedämmfähigkeit 
der Bauteile (insbesondere von Glas) zeichnet sich ab, dass sich der Schwerpunkt der Energie-
Einsparung bzw. Wärmegewinnung zu Heiz-Zwecken auf die Fassade der Gebäude verlagern wird 
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(z.B. so genanntes "Passivhaus"). Die Effizienz von Sonnenkollektoren für die Brauchwassergewin-
nung ist von einer strengen Ausrichtung des Gebäudes relativ unabhängig. Sie lässt sich zudem 
durch eine Einbeziehung von Nebengebäuden oder Gebäude-Anbauten (z.B. Widerkehr) mit ent-
sprechend steiler Dachneigung optimieren. 

  Der oberhalb und südlich des Planungsgebiet gelegene Fußweg soll erhalten bleiben und zudem 
soll von dort aus nach wie vor ein freier Blick in die Landschaft ermöglicht werden. Die Höhen sind 
so festgesetzt, dass der Blick über die Bebauung gut möglich ist. Die Sichtachse wurde auf 1,50 m 
über den Fußweg gelegt. Die Firste liegen darunter. 

 

7.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich des Bebauungsplanes "Littenbühl" ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festge-
setzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von nicht störenden Handwerksbetrieben auf 
eine ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Es handelt sich um den Be-
reich des äußersten Siedlungsrandes. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation 
und Grundstücks-Bemessung sowie auf Grund des angestrebten hochwertigen Ortsbildes nur 
bedingt geeignet, solche Nutzungen aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen 
Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur 
schwer lösbar. Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO ange-
führten Nutzungen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nut-
zungen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Un-
lösbare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städte-
bauliche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung beschränken sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Durch die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche für die Typen 1 und 2 wird eine von der 
Grundstücksgröße unabhängige Zielvorgabe getroffen. Dies ist in Bezug auf die unterschiedli-
chen Grundstücksgrößen im Randbereich des Baugebietes (Typ 1) erforderlich. Als Festsetzungs-
Alternative einer zulässigen Grundfläche wäre auch entweder die Festsetzung einzelner Grund-
flächenzahlen oder die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl möglich. Jedoch regelt schon die 
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Festsetzung einer zu-lässigen Grundfläche die Überbauung abschließend und diese ist unab-
hängig von späteren Grundstückszusammenlegungen sowie für alle verständlich und nachvoll-
ziehbar. 

− Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der  geplanten 
Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen und/oder Stell-
plätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berücksichtigen bleiben 
alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächs-
häuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen unterirdische Anlagen. 
Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in § 19 BauNVO genann-
ten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlentwicklungen führen, da 
dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wären. Die getroffene Re-
gelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die in § 19 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine 
Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den abweichenden 
Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende Überschrei-
tungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen sind daher 
unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht aus-
drücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen Kommen-
tierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

− Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße wird verzichtet. Diese Kenngröße ist für die Vor-
gabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da die Gebäude mit teilweise belichtbaren Unter-
geschoßen und ausbaubaren Dachgeschoßen errichtet werden können. 

 − Die gleichzeitige Festsetzung von Gebäude- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindli-
chen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Sys-
tematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) 
nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestaltung und 
relativ steiler Dachneigung werden durch die festgesetzte Gebäudehöhe in ihrer Gesamthöhe 
fixiert. Schmale Gebäude mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte Wand-
höhe auf ein geeignetes Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude 
werden auf ein städtebaulich vertretbares Maß beschränkt.  

  
  Die festgesetzte offene Bauweise kann nur als Einzelhaus umgesetzt werden. Für eine lockere Orts-

randbebauung, die sich in die Landschaft einfügt, ist die offene Bauweise die städtebaulich ange-
messene Festsetzung. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (zulässige Grundfläche) hinausgehen. Dadurch 
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entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der Flächen für 
Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der je-
weiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf der Grundlage der §§ 12, 14 und 23 BauNVO werden 
Vorgaben für die Zulässigkeit von ortstypischen Anlagen getroffen. Dies trägt dazu bei, Unklarhei-
ten im Umgang mit Rechtsvorschriften bei der Bauherrschaft auszuräumen (Zulässigkeit und Ge-
nehmigungs- bzw. Verfahrensfreiheit). Im Sinne der Nutzung von Sonnenenergie wird die Mög-
lichkeit eingeräumt, Sonnenkollektoren oder entsprechende Anlagen der alternativen Energiege-
winnung außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Auf Grund der getroffenen 
Einschränkungen werden Fehlentwicklungen ausgeschlossen.  

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen sowie des dörflichen Charakters des Orts-Teils wäre bei einer zu starken 
Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die vorgenommenen Einschränkungen der 
Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu starken Versiegelung 
der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten). Die Festset-
zung der maximalen Zahl der Wohnungen verhindert das Entstehen von überwiegend freizeitge-
nutzten Zweitwohnungen (Ferienwohnungen).  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Firsthöhen bleiben Fehlent-
wicklungen ausgeschlossen. 

 
7.2.7  Infrastruktur 

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Im Marktgemeinde-
gebiet sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden. 
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  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Hauptortes, wie z.B. das Rathaus, die Volks-
schule Scheidegg, zahlreiche Restaurants und Lebensmittelmärkte fußläufig erreichbar. 

 
 
7.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in den "Alemannenweg" an das Verkehrs-
netz angebunden und mittelbar an das übergeordnete Straßennetz (St 2378) angeschlossen. 

  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Fußwegebeziehungen und bindet diese in das Ge-
samtkonzept ein.  

 
7.2.9  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Nutzungskonflikte auf Grund von Verkehrslärm oder gewerblichen Lärm bzw. anderen Immissionen 
sind nicht erkennbar gegeben. 

  Durch den Einsatz von Festbrennstoffen (z.B. Holz) in Feuerungsanlagen ist vermehrt mit Immissi-
onen von Stäuben und geruchsintensiven organischen Verbindungen zu rechnen. Insbesondere in 
Hanglagen kann dies in schädlichen Umweltwirkungen gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG resultieren. Um 
die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan Maßnah-
men zum Einsatz von Festbrennstoffen aufgenommen. Der gesamte Geltungsbereich ist als Fläche, 
in der bestimmte, die Luft erheblich verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet 
werden dürfen, dargestellt. Der Einsatz von Festbrennstoffen (z.B. Holz, Kohle usw.) in Zentralhei-
zungsanlagen ist im gesamten Geltungsbereich unzulässig. Der Einsatz von Festbrennstoffen in 
Einzelöfen (z.B. Kachelöfen, Heizungsherde, Kaminöfen) und offenen Kaminen darf nur gelegent-
lich durchgeführt werden. Nach Auffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und 
Verbraucherschutz liegt ein gelegentlicher Betrieb dann vor, wenn die Benutzung nicht häufiger als 
fünfmal pro Monat erfolgt. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Festbrennstoffe in Form von 
Pellets aus naturbelassenem Holz entsprechend DIN EN ISO 17225 - 2 Ausgabe September 2014 
oder Holzpellets mit gleichwertiger Qualität. 

  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten. 

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
7.2.10  Wasserwirtschaft 

  Die Marktgemeinde verfügt über ein Trenn-System zur Entsorgung der Abwässer.  
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  Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage des Abwasserverbands Rothach zugeführt. Die 
Anlage ist ausreichend dimensioniert. 

  Ein durchgängiges Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung stellt sicher, dass die Belastung auf 
Grund der in das Gewässer eingeleiteten Menge an Oberflächenwasser auch nach Umsetzung des 
Baugebietes den zuvor gegebenen Wert nicht übersteigt. Dabei wird folgendes, mehrstufiges Prin-
zip angewandt: Die Versiegelung der Freiflächen wird durch eine entsprechende Festsetzung über 
die Oberflächen-Beschaffenheit minimiert. Das anfallende Niederschlagswasser soll auf den Grund-
stücken über Kombi-Zisternen zurückgehalten werden. Das gedrosselte Regenwasser soll letztend-
lich dem Rickenbach zugeleitet werden. Hierbei sollten die maßgeblichen DWA-Regelwerke (M 153 
und A 117) beachtet werden. 

  Das Baugebiet wird an die kommunale Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine ein-
wandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. Für das Baugebiet besteht ausreichend Potenzial 
zur Wassergewinnung.  

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen.  

 
7.2.11  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 

  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 
entwickelnden Erschließungs-Planung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert.  

 
7.2.12  Gebäudetypen 

  Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 

 − Typ 1 ist im Randbereich vorgesehen. Durch die begrenzte zulässige Grundfläche von 170 m2 
fügt er sich in den Übergangsbereich zu den nach Westen anschließenden Freiflächen ein. Er 
ist als Einzelhaus mit bis zu zwei Wohnungen konzipiert. Die dem Typ 1 zugeordneten Grund-
stücke besitzen eine überdurchschnittliche Wohnqualität. 

 − Typ 2 ist im östlichen Teil der Planung vorgesehen. Er kann als Einzelhaus mit bis zu 3 Woh-
nungen genutzt werden. 
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8  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

8.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13b BauGB  

8.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Aufstellung des Bebauungsplanes "Littenbühl" im beschleunig-
ten Verfahren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
8.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Littenbühl" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
8.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

8.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand des Hauptortes Scheidegg und dient der Schaf-
fung von Wohnraum. Das zu überplanende Gebiet liegt auf einem nach Nordwesten ausgerichteten 
Steilhang. Südöstlich des Plangebietes grenzt Wohnbebauung an. Im Nordosten direkt angrenzend 
an das Plangebiet und innerhalb der südwestlichen Planfläche verläuft ein geschotterter Weg. Im 
Nordosten sowie im Nord- und Südwesten schließt die freie Landschaft an. Diese Flächen werden 
wie auch das Plangebiet selbst als Grünland genutzt.  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine am 
Siedlungsrand liegende Wiesenfläche. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor.  

Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen, wurde 
das Gebiet im April 2020durch einen Biologen begangen (siehe artenschutzrechtlicher Kurzbericht 
des Büros Sieber vom 15.04.2020). Dabei fanden sich innerhalb des Plangebietes keine Hinweise 
auf ein Vorkommen streng geschützter Arten. Das Kleingewässer nördlich des Plangebietes (gem. 
§ 30 BNatSchG kartiertes Biotope "Kleiner Weiher mit Verlandungsvegetation westlich Scheidegg") 
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stellt jedoch einen Lebensraum für verschiedene Amphibienarten dar. Zur Vermeidung einer Beein-
trächtigung sind Maßnahmen umzusetzen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Das nächste gem. § 30 BNatSchG 
kartierte Biotope "Kleiner Weiher mit Verlandungsvegetation westlich Scheidegg" (Nr. A8425-
0036-001) liegt etwa 40 m nördlich des Plangebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet ("Natur-
schutzgebiet "Rohrachschlucht"", Nr. 8424-302) sowie Naturschutzgebiet ("Rohrachschlucht", 
Nr. NSG-00424.01) befindet sich 800 m nordwestlich des voraussichtlichen Geltungsbereiches. Das 
Plangebiet liegt innerhalb eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes "Scheidegg/Lindenberg". 
Weitere Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
geologisch betrachtet zu den würmeiszeitlichen Schmelzwasserschottern der Nieder- und Spätgla-
zialterrasse. Aus dem sandig, steinigen, zum Teil schwach schluffrigen Material hat sich vorwiegend 
Braunerde sowie Parabraunerde aus kiesführendem Lehm über tiefem Carbonatsandkies bis -
schluffkies (Schotter) gebildet. Gemäß Reichsbodenschätzung, welche die Fläche als Grünland be-
wertet, handelt es sich um Böden höherer Zustandsstufe (hohes Retentionsvermögen von Nieder-
schlagswasser, sowie hohes Rückhaltevermögen von Schwermetallen). Die Böden sind, mit Aus-
nahme der im Plangebiet verlaufenden teilweise versiegelten (gekiesten) Fußwege, vollständig 
unversiegelt. Auf Grund der derzeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden Böden ihre 
Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch 
weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Das Niederschlagswasser versickert 
breitflächig über die belebte Bodenzone. Auf Grund des steilen Geländes, kann es bei Starkregen-
ereignissen zu Hangwasser kommen. Gemäß der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
Kempten vom 17.01.2020 liegt das Plangebiet innerhalb eines festgesetzten Trinkwasserschutz-
gebietes "Scheidegg/Lindenberg" in der Schutzzone III B. Wohnbauvorhaben sind grundsätzlich 
zulässig.  

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine am Siedlungsrand gelegene Frei-
fläche, auf der sich sehr kleinflächig in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen 
auf der Fläche nicht vor. Da die umliegende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilien-
wohnhäuser mit Gärten), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet liegt auf 
einem nach Nordwesten ausgerichteten Hang. Der innerhalb des Plangebietes verlaufende und 
nordöstlich angrenzende Fußweg ist als Wanderweg ausgewiesen, von dem aus die zu überpla-
nende Fläche sehr gut einsehbar ist. Das Plangebiet selbst dient den Anwohnern zur Erholung. Ein 
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Radweg befindet sich nicht in der Nähe des Plangebietes. Auf Grund der Ortsrandlage ist die Fläche 
für das Ortsbild von gewisser Bedeutung. 

  
8.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die 
damit einhergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlandes vorkom-
menden Tiere und Pflanzen verloren. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der Zer-
schneidung von Lebensräumen zu rechnen. Gehölze sind von der Planung nicht betroffen. Das Bi-
otop "Kleiner Weiher mit Verlandungsvegetation westlich Scheidegg" (Nr. A8425-0036) stellt of-
fensichtlich für verschiedene Amphibienarten einen geeigneten Lebensraum dar. Zum Schutz der 
Amphibienarten sind während der Bauphase (Errichten eines Amphibienzaunes) sowie auch nach 
der Umsetzung der Planung (Durchlässigkeit von Einfriedungen) Artenschutzmaßnahmen umzu-
setzen. Nähere Informationen sind dem Artenschutzrechtlichen Kurzbericht zu entnehmen (Büro 
Sieber, Fassung vom 15.04.2020). Damit ist der Eingriff in das Schutzgut als mittel einzustufen.  

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf Grund der Entfernung, die zu 
dem o.g. Biotop besteht und wegen der Eingrünung in Richtung Norden, ist das Biotop von der 
Planung nicht betroffen. Die o.g. Schutzgebiete sind auf Grund der Entfernung nicht von der Pla-
nung betroffen. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Insbesondere im 
Bereich der Flächen für Aufschüttungen ist mit teils erheblichen Gelände-Aufschüttungen zu rech-
nen. Die versiegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche 
Vegetation dienen und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das ein-
treffende Niederschlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Landwirt-
schaftliche Ertragsflächen sind nicht betroffen. Die Größe der voraussichtlich versiegelten Flächen 
ist insgesamt vergleichsweise gering, da es sich lediglich um 13 Baugrundstücke handelt.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. Die Wasserversorgung des Plangebietes ist durch Anschluss an die gemeindliche Wasserver-
sorgung des Marktes gesichert. 
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  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Umfangs der 
zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwar-
ten. Im Zuge des Bauvorhabens werden 35 Bäume gepflanzt, die maßgeblich zur Frischluftbildung 
innerhalb des Plangebietes beitragen. Es erhöht sich die Luft filternde und Temperatur regulierende 
Wirkung innerhalb der Fläche. Insgesamt ist die Beeinträchtigung des Schutzgutes auf Grund der 
geringen Flächengröße und der zahlreichen Neupflanzungen gering.  

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Bebauung ist auf 
einer Hanglage am nordwestlichen Ortsrand von Scheidegg geplant. Das Plangebiet ist sehr gut 
einsehbar, vor allem von Nordwesten sowie Nordosten. Der Ortsrand wird weiter in die freie Land-
schaft hinaus verlagert. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke sowie für den Wan-
derweg ist mit einer geringen Einbuße in Hinblick auf die Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu 
rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffenen Festsetzungen (Ein- und Durchgrünung) und 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benach-
barten Anlieger sowie für die Erholungssuchenden begrenzt bleiben und sich die neu hinzukom-
mende Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. Insgesamt verbleibt der Eingriff 
in das Schutzgut als mittel. 

  
8.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im nördlichen sowie östlichen Plangebiet werden öffentliche Grünflächen festgesetzt, die der 
Ortstrandeingrünung dienen. Im Südosten wird eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen, die als 
Wegbegleitgrün fungiert und so die Erlebbarkeit des Weges maßgeblich erhöht. Im Nordwesten der 
Planfläche wird eine öffentliche Grünfläche zur Bereitstellung eines Spielplatzes für die Kindern der 
potenziell hinzuziehenden Jungfamilien festgesetzt. Zudem wird die Spielplatzfläche begrünt. Au-
ßerdem wird das Plangebiet in Richtung Nordwesten, hin zur offenen Landschaft, durch Baum-
pflanzungen begrünt. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden.  
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  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen sind im Übergangsbereich zur freien Landschaft sowie in Bereichen, die an öffent-
liche Flächen angrenzen, ausschließlich Laubgehölze zulässig. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Die Höhen der Gebäude werden so festgesetzt, dass die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
minimiert werden können. 
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9  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

9.1  Örtliche Bauvorschriften 

9.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Satteldach. Diese Dachform 
entspricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Gebäude im überplanten 
angrenzenden Bereich weisen ebenfalls Satteldächer auf. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dach-
form getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster 
Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. Die Regelungen 
für Dachaufbauten entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschrif-
ten, speziell den Vorschriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Gebäudehöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude 
eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Solaranlagen sind grundsätzlich parallel zur Dachfläche auszuführen. Solaranlagen auf Flachdä-
chern, z.B. bei Garagen und Nebenanlagen dürfen nur unter bestimmten Bedingungen aufgestän-
dert werden, um keine negativen Entwicklungen hinsichtlich der Gestaltung und der Fernwirkung 
dieser Elemente auf Flachdächern zu erhalten. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 26° sind Dachaufbauten 
zulässig. Für Dachneigungen unter 26° sind Dachgauben nicht zulässig und in der Regel nicht 
erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und 
Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen für das 
Ortsbild nicht zu erwarten sind. 

  Die Regelung über die Dachüberstände trägt dazu bei, landschaftsgebundenes Bauen umzusetzen. 
Zeitgemäße Bauformen werden hierdurch in keiner Weise ausgeschlossen. 

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen 
sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 
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9.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Die Einschränkung von Geländeveränderungen dient dazu, eine homogene und zusammenhängend 
gestaltete Situation entstehen zu lassen. Der Charakter des ursprünglichen Geländes soll dabei 
ablesbar bleiben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass geringe Geländeveränderungen erfor-
derlich sein werden, um ein Einfügen der Gebäude in die teilweise schwierige Geländesituation und 
die Lage der Erschließungsflächen vor Ort zu ermöglichen. 

  
9.2  Sonstige Regelungen 

9.2.1  Abstandsflächen 

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen der Satzung zur Bemessung der 
Abstandsflächentiefe (Abstandsflächensatzung) des Marktes Scheidegg nach Art. 6 Abs. 7 BayBO 
zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüftungs-Situ-
ation speziell in Bezug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflächen zu ver-
meiden. 

  
9.2.2  Stellplätze und Garagen 

  Die Festsetzung eines Stauraumes vor Garagen ist speziell auf den Winterdienst abgestellt.  

  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen 
so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend Rechnung 
getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit berücksichtigt, als dass für den 
Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirt-
schaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. 
Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze 
nachgewiesen werden müssen. Somit erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen 
durch einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen. 
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10  Begründung – Sonstiges  
  

10.1  Umsetzung der Planung 

10.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
10.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind ge-
eignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
10.1  Erschließungsrelevante Daten 

10.1.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 1,54 ha 

  Flächenanteile:  

 

 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,99  64,3 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen  0,13  8,4 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,42  27,3 %  

 

10.1.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserverband Rothach, Lindenberg im Allgäu 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: kommunale Trinkwasserleitung 
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  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Elektrizitätsnetze Allgäu, Lindenberg im Allgäu 

  Müllentsorgung durch: Zweckverband Abfallwirtschaft Kempten 

  Die Marktgemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage 
nach BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücks-
veräußerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge). 

 
10.2  Zusätzliche Informationen 

10.2.1  Anhang 

10.2.2  Anlage 1: Tabelle zur Ermittlung der Potenziale der Innenentwicklung 

 
10.2.3  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 22.07.2020 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Marktgemeinderats-Sitzung vom 29.07.2020 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Marktgemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung 
eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 22.07.2020) zur Verdeutlichung der möglichen 
Änderungen ausgearbeitet. Die in der Marktgemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Be-
schlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfs-
fassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im 
Sitzungsprotokoll der Sitzung des Marktgemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen 
Sitzung des Marktgemeinderates vom 29.07.2020 enthalten): 

 − Konkretisierung der Festsetzung zum Einsatz von Festbrennstoffen in Einzelöfen um die Angabe, 
wann ein gelegentlicher Betrieb gegeben ist 

− Ergänzung der Hinweise zum Bodenschutz um weitere Ausführungen, insbesondere zum Bo-
denverwertungs- und Bodenschutzkonzept 

− Ergänzung der Hinweise zum Brandschutz um die bereitzustellende Löschwassermenge 

− Ergänzung der Begründung zu Potentialen der Innenentwicklung 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− Redaktionelle Änderung der Gesetzesgrundlage zur Regelung der Landschaftsgerechten Garten-
gestaltung: Daher Aufnahme in Festsetzungen, vorher in Baurechtlichen Vorschriften 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
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11   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern 
2018, Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als "allge-
mein ländlicher Raum" 
 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 
Allgäu, Landschaftliche Vorbe-
haltsgebiete (             ) 

Auszug aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan, Darstel-
lung als Wohnbaufläche sowie 
Ortsrandeingrünung 
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12   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Westen auf das Plange-
biet 

Blick von Südwesten auf das 
Plangebiet 

Blick von Süden auf das Plange-
biet 
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Blick von Südosten in die freie 
Landschaft 

Blick von Osten in die freie Land-
schaft 

Blick auf die Bestandsbebauung 
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13   Verfahrensvermerke 
  

13.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Marktgemeinderatssitzung vom 16.10.2019. Der Be-
schluss wurde am 17.10.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Scheidegg, den …………. ………………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 

 
13.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13 a BauGB Gelegenheit gegeben, sich über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrich-
ten und sich bis zum 15.11.2019 zur Planung zu äußern (Bekanntmachung am 17.10.2019). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 13.05.2020 bis 15.06.2020 (Billigungsbeschluss 
vom 15.04.2020; Entwurfsfassung vom 15.04.2020; Bekanntmachung am 04.05.2020) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
 Scheidegg, den …………. ……………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 

 

13.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
23.01.2020 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 30.04.2020 (Entwurfsfassung vom 
15.04.2020; Billigungsbeschluss vom 15.04.2020) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
 Scheidegg, den …………. …………………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 
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13.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Marktgemeinderatssitzung vom 29.07.2020 über die Ent-
wurfsfassung vom 22.07.2020. 

 
 Scheidegg, den …………. …………………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 

 

13.5  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Littenbühl" in der Fassung vom 22.07.2020 dem 
Satzungsbeschluss des Marktgemeinderates vom 29.07.2020 zu Grunde lag und dem Satzungs-
beschluss entspricht. 

 
 Scheidegg, den …………. …………………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 

 

13.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Littenbühl" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereit-
gehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Scheidegg, den …………. …………………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 

 
13.7  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan des Marktes Scheidegg wurde gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Littenbühl" im Wege der Berichtigung ange-
passt. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes wurde am …………. ortsüblich bekannt 
gemacht. 

 
 Scheidegg, den …………. …………………………… 
  (U. Pfanner, 1. Bürgermeister) 
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